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RS OGH 1965/3/16 1Ob35/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1965

Norm

ZPO §146 II

Rechtssatz

Ein Verschulden des Säumigen schließt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dann aus, wenn es Umstände

betrifft, die für das Nichtvorhersehen des Hindernisses für die rechtzeitige Prozeßhandlung oder für eine unzulängliche

Vorsorge im Fall einer tatsächlich erkannten Gefahr des Auftauchens eines solchen Hindernisses bedeutsam sind.

Entscheidungstexte

1 Ob 35/65
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